
Kontrollfragen Sozialversicherungen 

- Bund: Bundesgesetz über die Kranken-
versicherung (KVG) 

- Kanton: Gesetz über die Krankenversi-
cherung und die Prämienverbilligung 
(KPVG) 

Ich weise ihn auf das bestehende Versi-
cherungsobligatorium in der Schweiz hin 
und weise ihn an, innert Frist den Nach-
weis über den Abschluss einer Versiche-
rung zu erbringen. 

Zuweisung an eine Krankenkasse 

Für die Grundversicherung 

Für jede Person mit Wohnsitz in der 
Schweiz. 
Zusätzlich gilt im Rahmen der bilateralen 
Verträge „EG/EFTA“ das Erwerbsortsprin-
zip: Es gilt der (durch etliche länderspezi-
fische Ausnahmen durchlöcherte) Grund-
satz, dass auch in der Schweiz erwerbstä-
tige Personen mit Wohnsitz in der 
EG/EFTA (also namentlich Grenzgänger 
und Kurzaufenthalter) sowie generell 
nichterwerbstätige Familienangehörige 
von in der Schweiz erwerbstätigen 
EG/EFTA-Personen, in der Schweiz ver-
sicherungspflichtig sind, sofern sie sich 
nicht vom Obligatorium befreien lassen. 

Ausländer, die dem Grundsatz nach dem 
Obligatorium unterstellt sind, können sich 
durch einen Nachweis, dass sie bei einem 
ausländischen Versicherer genügend ver-
sichert sind, befreien lassen. Der entspre-
chende Nachweis muss von der Gemein-
de genehmigt werden. 
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1. Welches Bundesgesetz und
welches kantonale Gesetz 
sind für die soziale Kranken-
versicherung massgebend? 

2. Was unternehmen Sie, wenn 
Ihnen ein Einwohner bei der 
Anmeldung zur Wohnsitz-
nahme auf der Einwohner-
kontrolle erklärt, er verfüge 
über keine Krankenversiche-
rung und er wolle keine ab-
schliessen? 

3. Welcher Schritt wird unter-
nommen, wenn jemand sich 
weigert, einer Krankenversi-
cherung beizutreten? 

4. Für welche Art der Kranken-
versicherung gilt ein Obliga-
torium? 

5. Für welche Personen gilt das 
Krankenversicherungsobliga-
torium in der Schweiz? 

6. In welchen Fällen und in
welcher Weise ist eine Be-
freiung vom Obligatorium 
möglich? 



7. Nennen Sie neben dem 
Obligatorium einige weitere 
Merkmale in der schweizeri-
schen Krankenversicherung, 
die das KVG hervorgebracht 
hat. 

8. Wer hat für die Einhaltung 
des Versicherungsobligatori-
ums besorgt zu sein? 

9. Welche Kategorien von 
Krankenversicherern unter-
scheidet man bezüglich Trä-
gerschaft beziehungsweise 
Rechtsform? 

10. Welche Kündigungsfristen 
sind bei einem Kassenwech-
sel einzuhalten? 

11. Ist die öffentliche Kranken-
kasse in Ihrer Gemeinde 
steuerpflichtig? 

12. Unterstützt die öffentliche 
Hand die Krankenversicherer 
mit Subventionen? 

13. Die öffentliche Hand leistet 
für das Krankenversiche-
rungswesen aber dennoch 
Beiträge. Welcher Art sind 
diese Beiträge? Nennen Sie 
Beispiele. 

14. Wie beteiligt sich der Versi-
cherte (neben seiner Prämie) 
an den Kosten von Leis-
tungsbezügen? 

15. Wer hat für uneinbringliche 
Krankenversicherungsprä-
mien aufzukommen? 

- einheitliche Leistungen der Grundversi- 
cherung bei allen Versicherern 

- Freizügigkeit 
- Prämienverbilligung für einkommens- 

schwächere Personen 

Die Wohnsitzgemeinde beziehungsweise 
die Gemeinde, in der ein Ausländer ein-
wohnerkontrollmässig angemeldet ist. 

- privatrechtliche und öffentlich-rechtliche 
Krankenkassen 

- sonstige behördlich genehmigte, private 
Versicherungseinrichtungen 

3 Monate auf das Ende eines Kalender-
semesters; bei Prämienerhöhung 1 Monat 

Nein, die Versicherer, welche die soziale 
Krankenversicherung durchführen, sind 
weder bei Bund, Kanton noch Gemeinde 
(Art. 17 KVG) steuerpflichtig. 

Nein 

Der Bund und der Kanton Graubünden 
leisten Beiträge an die Versicherungs-
prämien einkommensschwacher Perso-
nen, und der Kanton Graubünden und die 
Gemeinden leisten Beiträge an Spitäler, 
an Heime und an Spitexorganisationen im 
Kanton. 
Mit einer Jahresfranchise (Grund-
Selbstbehalt) + 10 % Selbstbehalt der die 
Franchise übersteigenden Kosten, bis zu 
einem vom Bundesrat jährlich festgesetz-
ten Maximalbetrag (siehe auch aktuelle 
Ansätze im Anhang). 

Die Wohnsitzgemeinde, für die Grundver-
sicherung (mit Rückgriffsrecht) 

16. Was bedeutet IPV? Individuelle Prämienverbilligung der Kran- 
kenversicherungsprämien 
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Ermöglichung einer tragbaren Kranken-
pflege-Grundversicherung für Personen in 
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen 

Die AHV-Zweigstelle 

- Ausgabe der Formulare an Einwohner 
(soweit diese nicht direkt durch Sozial-
versicherungsanstalt bedient werden) 

- Kontrolle der Personalien und der Frist- 
einhaltung der eingehenden Formulare - 

Weiterleitung der Formulare an die Kan- 
tonale Ausgleichskasse 

- (falls nicht an EVA-Steuerveranlagungs-
programm des Kantons Graubünden 
angeschlossen: Beibringung der Steuer-
faktoren durch Steueramt) 

Kurzaufenthalter wie Grenzgänger sind 
dazu berechtigt, sofern sie in der Schweiz 
krankenversichert sind (einschliesslich 
nichterwerbstätige Familienmitglieder). 

Bund und Kantone 

Ohne separaten Antrag, zusammen mit 
der Ergänzungsleistung 

Zusatzversicherungen 

- Spitalversicherung halbprivater Abteilung 
(Zweibett-Zimmer) 

- Spitalversicherung private Abteilung 
(Einzelzimmer, freie Arztwahl) 

Dem Privatversicherungsrecht 

Ambulante und stationäre Behandlungs-
kosten bei Ärzten, in Spitälern oder Pfle-
geheimen (bei Notwendigkeit auch im 
Ausland) einschliesslich: 
- zeitliche unbegrenzte Leistung für Spi-

talaufenthalt in der allgemeinen Abtei-
lung 

- spitalexterne Behandlung (Spitex) 

Sozialversicherung - Fragen 3/8 
© by VBGA – alle Rechte vorbehalten – Aktualisiert am 16.03.2006 

17. Zweck der Prämienverbilli-
gung? 

18. Wer ist innerhalb der Ge-
meinde nach KPVG für die 
IPV zuständig? 

19. Welche Aufgaben obliegen 
Ihnen als Zweigstellenleiter in 
Sachen IPV? 

20. Sind Kurzaufenthalter be-
rechtigt, IPV zu beantragen? 
Grenzgänger? 

21. Wer finanziert die Prämien-
verbilligung? 

22. Wie wird Ergänzungsleis-
tungsbezügern eine Prä-
mienverbilligung entrichtet? 

23. Wie bezeichnet man über die 
Grundversicherung hi-
nausgehende Krankenversi-
cherungen? 
Nennen Sie Beispiele. 

24. Welchem Recht unterstehen 
die Zusatzversicherungen? 

25. Welche Leistungen sind 
nach Gesetz in der Grund- 
versicherung vorgeschrie- 
ben? 



- Transportkosten 
- Unfalldeckung soweit nicht anderweitig 

gedeckt 
- Mutterschaft 

26. Welche Personen können 
das Unfallrisiko bei ihrer 
Krankenkasse ausschliessen 
lassen, um eine Prämienre-
duktion zu erzielen? 

27. Welche Kategorien von Leis-
tungserbringern sind aner-
kannt, mit anderen Worten 
Leistungen welcher Perso-
nen und Institutionen kann 
ein nach KVG Versicherter 
beanspruchen? 
Nennen Sie einige. 

28. Wie werden die Preise der 
Leistungserbringer festge- 
setzt? 

29. Welche Funktionen üben 
Rückversicherungen aus? 

30. Ist die berufliche Vorsorge 
für Arbeitnehmer obligato-
risch? Ab welchem Alter? 

31. Für Arbeitsverhältnisse bis 
zu welcher Dauer muss ein 
Angestellter nicht obligato-
risch in der 2. Säule versi-
chert werden?  

Personen, die über ihren Arbeitgeber ob-
ligatorisch unfallversichert sind. 

Ärzte, Apotheker, Spitäler, Pflegeheime, 
Heilbäder, Spitex, Chiropraktiker, He-
bammen, Labors, Abgabestellen für 
Hilfsmittel und Gegenstände; sowie unter 
Umständen Personen, die im Auftrag ei-
nes Arztes tätig sind: 
Physiotherapeuten, Masseure, Heilgym-
nasten, Ergotherapeuten, Kranken-
schwester/Pfleger, Logopäden, Ernäh-
rungsberater, Zahnärzte, Transport- und 
Rettungsunternehmen 

Durch Tarifverhandlungen für Tarifverträ-
ge zwischen den Versicherern (bezie- 
hungsweise Versicherungsverbänden) 
und den Ärzten (beziehungsweise Ärzte-
verbänden) oder den Spitälern/Heimen. 

Sie decken das Risiko der Versicherer ab 
(Versicherung der Versicherer). 

Ja, ab bestimmtem Mindestlohn 
Ab 1.1. des Jahres, in dem man 18 Jahre 
alt wird. 

Anstellung mit befristetem Arbeitsvertrag 
von höchstens 3 Monaten 

 

32. Unter welchen Vorausset-
zungen muss ein nebenbe-
ruflich Angestellter nicht 
BVG-versichert werden? 

Entweder er 
- ist hauptberuflich andernorts obligato- 

risch versichert oder er ist 
- hauptberuflich Selbstständigerwerben- 

der oder er 
- erreicht den Mindestlohn nicht.  
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33. Bis zum Jahr, in dem ein 
Angestellter 24 wird, hat er 
deutlich weniger BVG-
Prämien zu bezahlen. Wes-
halb? 

34. Ist es zulässig, dass ein Ar-
beitgeber seinen Angestell-
ten in der Lohnabrechnung 
55 % der BVG-Beiträge in 
Abzug bringt? 

35. Entrichtet ein Bezüger von 
ALV-Taggeldern Beiträge für 
die berufliche Vorsorge? 
Sinn? 

36. Kann bei Erreichen des Pen-
sionsalters anstelle einer 
Altersrente eine Kapitalab-
findung verlangt werden? 

37. Was bedeutet Freizügigkeit 
im Versicherungswesen? 

38. Bei welcher Vorsorgeeinrich-
tung sind Sie in der 2. Säule 
versichert? 

39. Welche Angestellten in Ih-
rem Betrieb müssen Sie 
obligato-risch gegen Berufs-
unfall versichern? 

40. Wie heisst der Unfallversi-
cherer, bei dem die Arbeit-
nehmer des sekundären 
Wirtschaftssektors (Industrie, 
Handwerk) vornehmlich obli-
gatorisch gegen Unfall versi-
chert sind? 

41. Wer ist in einer Gemeinde 
beispielsweise bei der SUVA 
versichert?  

Er verfügt in der beruflichen Vorsorge bis 
dahin nur über eine Versicherung für die 
Risiken Tod und Invalidität und baut noch 
keine berufliche Altersvorsorge auf. 

Nein, er muss mindestens 50 % der Bei-
träge tragen. 

Ja 

Vermeiden von Versicherungslücken 

Nur unter bestimmten Voraussetzungen: 
Voraussetzung ist die Mitteilung des Ver-
sicherten spätestens 3 Jahre vor Entste-
hung des Anspruchs. Zusätzlich darf ohne 
spezielle reglementarische Bestimmung 
eine Kapitalabfindung nur für den Erwerb 
von Wohneigentum oder zur Amortisation 
von Hypothekardarlehen auf Eigenheimen 
verwendet werden. 

Die Möglichkeit eines Versicherten, eine 
Versicherungsinstitution, wie die Kranken-
kasse oder Pensionskasse, ohne Nachteil 
wechseln zu können. 
Individuell 

Sämtliche in Anstellungsverhältnis mit 
(AHV-pflichtigem) Lohnbezug, d.h. auch 
Teilzeitbeschäftigte und Angestellte im 
Nebenerwerb 

SUVA 
(Schweizerische Unfallversicherungsan- 
stalt) 

Forstarbeiter, Klärwärter, Strassenarbeiter 
u.a. 
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42. Was ist zur Erfassung der 
gegen Unfall zu versichern-
den Personen vorzukehren? 

43. Welche Personen sind mit 
der obligatorischen Unfall-
versicherung auch gegen 
Nichtberufsunfälle versichert 
beziehungsweise zu versi-
chern? 

44. Wieviel Prozent des Lohns 
ist nach UVG obligatorisch 
mit einem Taggeld versi-
chert? Für wie lange? 

45. Darf der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer Beiträge für die 
obligatorische Unfallversi- 
cherung vom Lohn in Abzug 
bringen? 

46. In welche Kategorie Versi-
cherung gehört eine Glas-
bruchversicherung, in welche 
eine, die die Gemeinde vor 
Veruntreuung durch Ge-
meindeangestellte schützt? 

47. Was unternehmen Sie, wenn 
einer Ihrer Gemeindearbeiter 
mit einem Gemeindefahr-
zeug ein parkiertes Auto be-
schädigt? 

48. Was versteht man unter ei-
ner „Unterversicherung“? 

Was ist die Folge? 

(Beispiel: Versicherungs- 
summe Fr. 60 000.--, Wert  

Grundsätzlich ist nur Ende jedes Jahrs 
eine Deklaration der Lohnsumme der An-
gestellten zuhanden des zuständigen Un-
fallversicherers notwendig. Angestellte der 
SUVA-unterstellten Arbeitsbranchen sind 
kraft Gesetz automatisch versichert, an-
dere über einen entsprechenden Versi-
cherungsvertrag. 

Angestellte, deren durchschnittliche wö-
chentliche Arbeitszeit mindestens 8 Stun-
den beträgt. 

80 %, solange wie unfallbedingter Lohn-
ausfall besteht (bis Wiedererlangung der 
vollen Arbeitsfähigkeit) oder bis Ablösung 
durch Invalidenrente oder Hinterlassenen-
rente erfolgt. 

Für die Berufsunfallversicherung darf er es 
nicht, hingegen darf er es für die Nicht-
berufsunfallversicherung. 

Sachversicherung beziehungsweise Ver-
mögensversicherung 

- Benachrichtigung von Geschädigtem 
oder Kantonspolizei (SVG Art. 51) 

- Abklärung Sachverhalt 
- unverzügliches Ausfüllen von Schaden- 

anzeige für Versicherung 

Die Versicherungssumme deckt den Er-
satzwert des versicherten Guts nicht. 

Die Folge ist, dass der Schaden nur in 
dem Verhältnis vergütet wird, in dem die 
Versicherungssumme zum Ersatzwert 
steht. 

(Beispiel: Fr. 18 000.-- Entschädigung) 
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vor Schaden Fr. 100 000.--, 
Wert nach Schaden 
Fr. 70 000.--) 

49. Was versteht man unter dem 
Begriff Haftpflicht? 

50. In welcher grundlegenden 
Norm der Schweizerischen 
Rechtsordnung ist der 
Grundsatz der Haftpflicht 
umschrieben? 

51. Neben dem erwähnten 
Grundsatz gibt es eine Reihe 
spezieller Haftungstatbe- 
stände in unserer Rechts-
ordnung. Nennen Sie einige 
davon. 

52. Nennen Sie ein Beispiel, 
wann der Tatbestand der 
Werkeigentümerhaftung zur 
Anwendung kommt. 

53. Was verstehen Sie unter 
dem Begriff „Regress“? 

Nennen Sie ein Beispiel. 

54. Wie nennt man eine Haft-
pflicht, die auch ohne Ver-
schulden entsteht? 

55. Wie nennt man die bei ge- 
wissen Kausalhaftungen, 
beispielsweise der Tierhal- 
terhaftpflicht, bestehende 
Möglichkeit, dass der Scha-  

Die Schadenersatzpflicht desjenigen, der 
einem anderen (widerrechtlich) Schaden 
zufügt. 

Art. 41 OR 

- Grundeigentümerhaftpflicht Art. 679 
ZGB 
- Werkeigentümerhaftpflicht Art. 58 OR 
- Tierhalterhaftpflicht Art. 56 OR 
- Haftung der Gast- und Stallwirte Art. 

487 und 490 OR 
- Haftung der Betreiber von Atomanlagen 
- u.a.m. 

Wenn eine Gemeinde es unterlässt, eine 
bekannte Eisbildung am Eingang zur Ge-
meindekanzlei zu beseitigen oder ein 
Schacht nicht abgedeckt wird und sich 
deshalb jemand bei einem Sturz verletzt. 

Rückgriff eines Schadenersatzpflichtigen 
oder eines Versicherers auf den Verursa-
cher zur Begleichung einer (aufgrund ei-
ner gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht) 
geleisteten Entschädigung. 
Die Versicherung belangt einen Autolen-
ker, der in angetrunkenem Zustand einen 
Schaden verursachte. 
Der Arbeitgeber belangt einen Angestell-
ten, der beim Schweissen grobfahrlässig 
einen Brand eines fremden Autos verur-
sachte. 

Kausalhaftung (verschuldensunabhängige 
Haftpflicht) 

Exkulpationsmöglichkeit 
(Entschuldigungsmöglichkeit) 
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densverantwortliche durch 
Nachweis seiner Sorgfalt die 
Haftung abwenden kann 
(Umkehr der Beweislast, das 
heisst nicht der Geschädigte 
muss Schuld nachweisen, 
sondern der Schadensverur-
sacher seine Unschuld)? 

56. Die Gemeinden unterstehen 
betreffend ihrer Wasserliefe-
rungen der Produktehaft-
pflicht. 
Was bedeutet dies? 

57. Welche Risiken sind in Grau-
bünden durch die Gebäude-
versicherungsanstalt abge-
deckt? 

58. Mit welcher Art von Versi-
cherung kann eine Gemein-
de ihr Personal gegen die 
Folgen von krankheitsbe- 
dingter Arbeitsunfähigkeit 
versichern? 
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Es besteht eine Kausalhaftung mit Exkul-
pationsmöglichkeit, das heisst die Ge-
meinde ist beweispflichtig, dass ihr Was-
ser einwandfrei ist. 

Feuer- und Elementarschäden an Gebäu-
den 

Mit einer Krankentaggeldversicherung 


